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Werden die Reifen von stillgelegten Traktoren, von
Wagen oder anderen Arbeitsmaschinen nicht abge-
nommen, sind die Fahrzeuge aufzubocken und der
Luftdruck in den Reifen zu vermindern.

Abmontierte Reifen sind auf einem Holzrost oder
einige Stucke Holz zu stellen, und zwar in einem
trockenen und zugfreien Raum mit mdéglichst wenig
Tages- und Sonnenlicht. Die giinstige Temperatur

fir die Aufbewahrung liegt bei etwa 10° C. Durch
Sonnenlicht und Warme «altern» die Reifen und
verlieren an Festigkeit und Elastizitat. Bewegte Luft
(Zugluft) beschleunigt die Alterung. Auch Reifen
nicht in die Nahe laufender elektrischer Maschinen
lagern, da das durch elektrische Funken entstehende
Ozon ebenfalls die Reifenoberflache nachteilig be-
einflusst. Der Fussboden des Lagerraumes muss
sauber sein und frei von Oel, Fett und Benzin.

Organisation einer Maschinengenossenschaft

erldutert am Beispiel der Landmaschinen-Genossenschaft Ruggell

1. Mitgliedschaft

Mitglied der Maschinen-Genossenschaft (MG) kann
jeder in der Gemeinde wohnhafte Landwirt werden.
Er muss eine einmalige Eintrittsgebiihr von Fr. 100.—
entrichten. Die. MG Ruggell zahlt gegenwértig 31
Mitglieder, davon sind 24 hauptberufliche Landwirte.

2. Finanzierung

Das zum Ankauf von Maschinen benétigte Kapital
wird durch einen Bankkredit beschafft. Flr diesen
haften alle Mitglieder solidarisch. Von den Mit-
gliedern selbst muss flir die Maschinenkaufe kein
Geld aufgebracht werden.

Fiar die Benltzung der Maschinen wird eine Miete
verrechnet. Diese wird in der Regel so angesetzt,
dass die betreffende Maschine selbsttragend ist.
Im Jahre 1974 galten folgende Anséatze:

Saug- / Druckfass Kaiser Fr.
Mistzettmaschine 4 m? Fr.

1.50 pro Fass
3.80 pro Fuder

Diingerstreuer Fr. 1.50 pro 1000 Klafter (36 Aren)
Anbaupflug Fr. 8.— pro 1000 Klafter
Bodenfrase 2,10 m Fr. 10.— pro 1000 Klafter
Getreidesamaschine Fr. 22.— pro 1000 Klafter inkl. Arbeit

Einzelkornsédmaschine Fr. 20.— pro 1000 Klafter
Kartoffelsetzmaschine Fr. 20.— pro 1000 Klafter
Kartoffel-Vorratsroder Fr. 20.— pro 1000 Klafter

Anbauspritze Fr. 10.— pro 1000 Klafter
Anbaumaishéacksler Fr. 40.— pro Stunde inkl. Arbeit
Standhéacksler Fr. 16.— pro Stunde
Klauenpflegestand Fr. —.80 pro Stiick Vieh

Aus dem Ertrag der Maschinenmiete werden samt-
liche Ausgaben der Genossenschaft, ndmlich Amor-
tisation, Verzinsung, Pflege der Maschinen, Repara-

turen und Verwaltung, bestritten. Fiir die Anschaf-
fung von Maschinen durch die MG gewéhrt der Staat
Liechtenstein eine Subvention von 30°% des Kauf-
preises, wodurch die Ausgaben fiir Amortisation und
Verzinsung bedeutend verringert werden.

3. Wartung und Pflege

Fir jede Maschine ist ein Maschinenwérter zustén-
dig. Er muss die Maschine ausleihen, schmieren, in-
standhalten und iber die Benlitzung Buch fiihren. Als
Entschadigung erhélt er je nach Art der Maschine
10—15% der vom Benlizer zu bezahlenden Miete.
Ferner wird ihm fiir die Unterbringung der Maschine
je nach deren Grésse eine Platzmiete von Fr. 15.—
bis Fr. 30.— pro Jahr gutgeschrieben.

4. Einsatz der Maschinen

Mit Ausnahme der Getreidesdmaschine und des
Maishackslers, mit denen der zustandige Maschinen-
wérter alle Arbeiten fir die Mitglieder selbst aus-
fihrt, kann jedes Mitglied jede Maschine selbst be-
nitzen. Die Maschinen werden nur an Mitglieder
ausgeliehen, diese diirfen aber damit auch Arbeiten
far Nichtmitglieder ausfiihren. Wer eine Maschine
beniitzen will, muss dies dem zustdndigen Maschi-
nenwérter melden. Die Maschine wird in der Reihen-
folge der Anmeldungen ausgeliehen. Nach Beendi-
gung der Arbeiten ist sie in sauberem Zustand zu-
riickzubringen. Dabei muss dem Maschinenwarter
iber den Umfang der ausgefiihrten Arbeiten Bericht
erstattet werden.
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5. Reparaturen

Stérungen und Maschinenschdden miissen sofort
dem Maschinenwérter gemeldet werden, der fiir die
Instandstellung besorgt ist. Die Reparaturkosten ge-
gen normalerweise voll zu Lasten der MG. Wenn ein
Selbstverschulden des Maschinenbeniitzers einwand-
frei festgestellt wird, so muss dieser einen Drittel der
Reparaturkosten {ibernehmen. Den Rest zahlt die
MG.

6. Verwaltung

Fir die Verwaltung der MG ist ein flinfkopfiger Vor-
stand zustdndig. Dieser regelt den Einsatz der Ma-
schinen und setzt die Mieten und Entschadigungen
fest. Ferner stellt er der Generalversammiung An-
trag Uber den Ankauf neuer Maschinen. Ausgaben
bis Fr. 2000.— kann er in eigener Kompetenz be-
schliessen. Die Maschinenmieten werden jeweils im
Juli und im Januar fiir das vorausgegangene halbe
Jahr berechnet und eingezogen. Damit wird vermie-
den, dass allzuviel auf einmal bezahlt werden muss.

Ein Milchwirtschaftsbetrieb mit 12 ha Betriebsflache,
davon 1—2 ha Ackerland, bezahlt pro Jahr, sofern er
keine der oben angefiihrten Maschinen selbst besitzt,
eine Maschinenmiete von Fr. 600.— bis 800.—. Mit
diesem sicher tragbaren Aufwand geniesst er den

Statistische Ergebnisse

Vorteil eines vollmechanisierten Betriebes, der ihn
ohne MG ein vielfaches kosten wiirde. Beat Hasler

Nachwort der Redaktion: Mit der Veroffentlichung
dieses Artikels mochten wir den Maschinenringen
(MR) in keiner Weise in den Riicken schiessen. Im
Gegenteil! Wir sind nach wie vor der Ueberzeugung,
dass der Maschinenring zum mindesten im Flach-
land die geeignetste Form des iliberbetrieblichen Ma-
schineneinsatzes ist.

Neu in der beschriebenen Art einer Maschinen-
Genossenschaft (MG) ist die Zuteilung jeder Ma-
schine an einen separaten Warter. Das entspricht
im MR dem Besitzer. Bei diesem Vorgehen wird eine
starke Anlehnung der MG an den MR geschaffen,
was dieser Form der MG die gleichen Ueberlebungs-
chancen gibt wie dem MR. Der Umstand, dass der
Staat Liechtenstein an die Anschaffungskosten eine
30%, Subvention erteilt, kann dieser Art von MG so-
gar einen bestimmten Vorsprung verschaffen.

In der Schweiz scheiterten bisher viele Maschinen-
Genossenschaften an der Qualitdt oder am Aus-
harrungsvermdgen der jeweils fest angestellten Fahr-
und Pflegeperson. ‘

Es war uns daran gelegen, unseren Lesern diese
neue Form einer Maschinen-Genossenschaft be-
kanntzugeben.

Unfélle mit Todesfolge beim Umgang mit landw. Motorfahrzeugen

Die alljahrlich- von der BUL durchgefiihrte statisti-
sche Erhebung iliber Unféille mit Todesfolge — leider
besteht nicht die Méglichkeit, auch die Zahl der (bri-
gen Unfille zu erfassen — hat vor allem den Zweck,
die Unfall-Schwerpunkte beim Umgang mit land-
wirtschaftlichen Motorfahrzeugen aufzuzeigen und,
was das Wichtigste ist, Hinweise zu vermitteln, wo
mit Sicherheitsmassnahmen angesetzt werden muss.
Wir weisen mit Nachdruck darauf hin, dass die nach
den Agenturmeldungen registrierten Unfalle mit To-
desfolge eine Minimalzahl bilden, weil all jene, wo
der Tod nicht auf dem Unfallplatz, sondern spater
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zu Hause oder im Spital erfolgte, in der Regel nicht
erfasst werden. Nach Schatzungen diirfte die effek-
tive Gesamtzahl der tédlichen Unfélle beim Umgang
mit landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen um minde-
stens 10% héher liegen.

Bei der Beurteilung der Unfallentwicklung von Jahr
zu Jahr nach den Erhebungen 1 und 2 ist wegen der
unvollstandigen Erfassung der Todesfdlle und der
lbrigen Falle mit mehr oder weniger schweren Un-
fallfolgen grosste Zuriickhaltung am Platze. Erst die
Zahlen der nachsten zwei bis drei Jahre werden dar-
iiber Auskunft geben.



	Organisation einer Maschinengenossenschaft : erläutert am Beispiel der Landmaschinen-Genossenschaft Ruggell

